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Ortsgemeinde HINZWEILER 
 
 

Anlage zur Benutzungsordnung für die 
Königslandhalle Hinzweiler 

 
Benutzungsentgelte ab 16.02.2005 

 
 
Die Benutzungsentgelte und Auflagen nach § 8 der Benutzungsordnung für die Königslandhalle 
der Ortsgemeinde Hinzweiler werden gemäß der Beratung des Ortsgemeinderates Hinzweiler vom 
15.02.2005 wie folgt festgelegt: 
 
 
Für nicht kommerzielle Veranstaltungen: 
 
Entgelt pro Tag:  kleiner Saal   -      55,-- € 

großer Saal   -    110,-- € 
beide Säle   -    165,-- € 

 
Entgelt pro Nachmittag: kleiner Saal   -       26,-- € 
(z.B. Kaffeetafel zu  großer Saal   -       52,-- € 
         Beerdigungen) 
 
 
Parteien oder politische Gruppierungen, karitative Vereine oder Verbände oder sonstige örtliche 
Vereine können die Räumlichkeiten der Königslandhalle mit Genehmigung des Ortsgemeinderates 
kostenlos nutzen. 
Kosten für Heizung, Strom, Wasser und Kanal sind der Ortsgemeinde auf Rechnung zu erstatten. 
 
Alle Getränke sind von der Ortsgemeinde, zu den jeweils durch Ortsgemeinderatsbeschluss 
festgelegten Preise, zu beziehen. Fehlendes Leergut wird den Veranstaltern in Rechnung gestellt. 
Bei Familienfeiern sind lediglich die brauereibezogenen Getränke über die Ortsgemeinde zu 
beziehen. 
Der anfallende Müll ist durch den Veranstalter selbst ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Die bestehende Benutzungsordnung ist zu beachten. 
 
 
Für kommerzielle Veranstaltungen: 
 
Entgelt in Höhe von 
30 % des Getränkeumsatzes*:    bei Jubiläen (1 Tag, alle 25 Jahre) 
50 % des Getränkeumsatzes*:    bei kulturellen und vereinsinternen  
                                                     Veranstaltungen  (ohne Barbetrieb) 
70 % des Getränkeumsatzes*:    bei sonstigen Veranstaltungen  (mit Barbetrieb) 
 
 * Es gelten die jeweiligen Einkaufspreise der Ortsgemeinde. 
 
 
Auswärtige Nutzer haben zusätzlich noch eine Pauschale zu zahlen. Über deren Höhe entscheidet 
im Einzelfall der Ortsgemeinderat. 
 
Daneben kann eine Kaution für diese Veranstalter erhoben werden. Über deren Höhe entscheidet 
im Einzelfall der Ortsgemeinderat. 
Der anfallende Müll ist durch den Veranstalter selbst ordnungsgemäß zu entsorgen. 
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Haftpflichtversicherung: 
bei Familienfeiern:                                        -    10,50 €/Veranstaltung 
von allen örtlich eingetragenen Vereinen:    -    25,60 €/Jahr 
 
 
 
Benutzung der Duschen in der Königslandhalle (ab 01.01.2008): 
Pro Trainingseinheit                               -    20,00 € 
bei Turnieren bis zu 10 Mannschaften   -  118,50 € 
bei Turnieren über 11 Mannschaften     -  197,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinzweiler, 15.02.2005 und 27.05.2008 

       .......................................... 
(Suffel) Ortsbürgermeister 


